
Eine Frage, Herr Kubitz: Berufsunfähigkeit
gehört zu den größten Risiken des Berufsle-
bens – wie kann man sich absichern?

Mit dem neuen Alterseinkünftegesetz

hat der Gesetzgeber erstmals die Möglich-

keit geschaffen, die Beiträge für die Absi-

cherung der Berufsunfähigkeit (BU) steu-

erlich geltend zu machen. Dies geht aber

nur dann, wenn die BU-Absicherung im

Rahmen des neuen Gesetzes abgeschlos-

sen wird. Das Gesetz macht es erforder-

lich, dass zusätzlich zu dem Beitrag für

die BU-Rente mindestens in gleicher Hö-

he ein Sparbetrag für eine Privatrente ab-

geschlossen wird.

Ein Beispiel veranschaulicht die öko-

nomischen Wirkungen: Für einen heute

30-Jährigen beträgt der Beitrag für eine

selbstständige BU-Rente (1000 Euro mtl.)

45,29 Euro monatlich. Möchte der junge

Mann die gleiche BU-Rente innerhalb des

neuen Gesetzes erzielen, so ist hierfür ein

Beitrag von 100 Euro notwendig. Bei ei-

nem Steuersatz von 40 Prozent bezahlt er

effektiv 60 bis 76 Euro. Für den Mehrbe-

trag im Vergleich zur selbstständigen BU-

Absicherung bekommt der Versiche-

rungsnehmer aber im Alter von 65 ein Ka-

pital von 58 400 Euro. Natürlich gibt es

keine Anlage nur mit Vorteilen, ein Nach-

teil ist, dass im BU-Leistungsfall die Rente

versteuert werden muss, auch kann über

das bis zum Alter von 65 Jahren aufge-

baute Kapital nicht so einfach verfügt wer-

den. Dieses Kapital kann nur als Rente

ausbezahlt werden und muss dann eben-

falls versteuert werden.

Fazit: Der Gesetzgeber hat hier eine

sehr interessante steuerliche Möglichkeit

geschaffen, um das existenzielle Risiko ab-

zusichern. Jeder, der erst vor wenigen Jah-

ren eine BU-Versicherung abgeschlossen

hat, sollte prüfen, ob die neu geschaffene

Variante nicht besser ist.
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Das unterschätzte Risiko

Seinen Kindern etwas Gutes tun und dabei

auch noch Steuern sparen – das ist für Wohl-

habende möglich, wenn sie einen Teil ihres

Kapitals auf den Nachwuchs übertragen.

Denn auch für diesen gelten bei der Einkom-

mensteuer die Freibeträge.

Doch das Finanzamt schreibt die Zinsen

nur dann dem Kind zu, wenn die Eltern tat-

sächlich keinen Zugriff mehr auf das Geld

haben. Daher sollte dieser Schritt wohl über-

legt sein – zumal Eltern mit der Übertra-

gung den Anspruch auf Kindergeld und an-

dere Leistungen verlieren können.

Mehr als 9100 Euro können Eltern an

ihre Kinder übertragen, ohne dass das Geld

zu versteuern ist, wie Thomas Schlüter, Spre-

cher des Bundesverbandes Deutscher Ban-

ken in Berlin, erklärt. So hoch ist die Summe

aller Freibeträge, die auch für Kinder gelten.

„Bei einer Verzinsung von beispielsweise

drei Prozent blieben also Kapitalerträge

steuerfrei, wenn das angelegte Kapitalver-

mögen die Summe von 304 033 Euro nicht

überschreitet“, rechnet Schlüter vor.

Übertragen die Eltern nicht mehr als

205 000 Euro an ihre Kinder, müssen sie da-

für auch keine Schenkungssteuer bezahlen.

„Diesen Freibetrag können die Eltern alle

zehn Jahre ausschöpfen“, erklärt Harald Ha-

fer, Vorstand im Bundesverband der Lohn-

steuerhilfevereine in Berlin. Auch auf Enkel,

Urenkel oder Neffen kann Vermögen steuer-

sparend übertragen werden.

Dabei gelten jedoch geringere Freibe-

träge als bei den eigenen Kindern. An Enkel

dürfen immerhin noch 51 200 Euro, an Nef-

fen und Nichten lediglich 10 300 Euro trans-

feriert werden, ohne dass Schenkungssteuer

anfällt.

„Diese Vermögensübertragung kann

auch als vorgezogenes Erbe sinnvoll sein“,

sagt Hafer. Denn wer alle zehn Jahre einen

Teil seines Vermögens verschenkt und dabei

immer innerhalb der Freibeträge bleibt, er-

spart den Erben die spätere Zahlung der Erb-

schaftssteuer. Diese wäre unter Umständen

fällig, wenn sie das ganze Vermögen auf ein-

mal erben würden.

In jedem Fall müssen die Schenkenden

bedenken, dass sie durch die Vermögens-

übertragung den Zugriff auf das Geld verlie-

ren, erläutert Thomas Schlüter vom Bundes-

verband Deutscher Banken. „Es muss eine

vollständige Übertragung sein. Die Eltern

können dann nicht mehr darüber verfü-

gen.“ Der Begriff „vollständig“ wird dabei

sehr eng definiert.

Das zeigt zum Beispiel eine Entscheidung

des Bundesfinanzhofs (BFH) in München

vom 30. März 1999 (Az.: VIII R 19/98). In dem

Fall hatten die Eltern für ihre beiden Kinder

jeweils 50 000 Mark angelegt. Später hoben

sie von den Sparguthaben je 3500 Mark ab.

Von diesen insgesamt 7000 Mark kauf-

ten sie einen Schrank und eine Querflöte im

Wert von 5500 Mark für die Tochter und ein

Keyboard im Wert von 1200 Euro für den

Sohn. Das Finanzamt sah dadurch die Regel

der vollständigen Übertragung verletzt und

rechnete den Ertrag aus dem Sparguthaben

den Eltern zu.

In der Verhandlung beim BFH blieben

die Eltern erfolglos. Die Richter urteilten,

diese hätten das Geld zwar für die Kinder

verwendet, es aber beliebig zwischen ihnen

verschoben. „Die Kläger hätten (...) entwe-

der den Betrag von 5500 für Schrank und

Querflöte vom Konto der Tochter bezahlen

oder den 3500 übersteigenden Mehrbedarf

aus ihren eigenen Mitteln finanzieren müs-

sen“, heißt es in der Begründung.

Das auf ein bestimmtes Kind übertra-

gene Vermögen darf also auch nur für ge-

nau dieses Kind ausgegeben werden. „Die El-

tern müssen die Sparguthaben der Kinder

wie fremdes Vermögen verwalten“, urteilten

die BFH-Richter.

„Die Eltern könnten das Geld beispiels-

weise für die Ausbildung ihrer Kinder anle-

gen“, erläutert Bankenverband-Sprecher

Schlüter. Nicht zulässig wäre der BFH-Ent-

scheidung zufolge jedoch, die Zinsen für

den Unterhalt des Kindes aufzuwenden.

Aufpassen sollten Eltern bei der Übertra-

gung von Vermögen an erwachsene Kinder,

die sich in der Ausbildung befinden. „Über-

steigen die Einnahmen des Kindes einen Jah-

resbetrag von 7679 Euro, verlieren die El-

tern den Anspruch auf Kindergeld und Kin-

derfreibetrag“, erklärt Steuerexperte Hafer.

Dadurch würde der Steuervorteil zumindest

zum Teil durch das verlorene Kindergeld

aufgezehrt. Das gleiche gelte auch für wei-

tere staatliche Leistungen an das Kind wie

etwa BaföG.

Geschenkt ist geschenkt und wiederho-

len ist gestohlen – diese Faustformel gilt

auch im Verhältnis zwischen Eltern und Kin-

dern: „Über eine Rückübertragung des Ver-

mögens an die Eltern kann nur das Vor-

mundschaftsgericht entscheiden“, erklärt

Harald Hafer.

Auch bei erwachsenen Kindern können

sich Eltern, die übertragenes Geld oder zu-

mindest einen Teil davon wieder zurückha-

ben wollen, darauf nicht verlassen. Sie kön-

nen höchstens hoffen, dass ihre Kinder ih-

nen das Geld freiwillig zurückgeben.  gms

Vorsicht bei eigenem
Einkommen der Kinder

„Politische Börsen haben kurze Beine“ lau-

tet eine alte Weisheit vom Parkett. Dies hat

die Anlegerreaktion auf die NRW-Wahl und

die Ankündigung von Neuwahlen erneut be-

stätigt. Inzwischen ist man zur Tagesord-

nung übergegangen. Die Analysten haben

den Blick wieder von der Politik auf die Bi-

lanzen gerichtet – entsprechend fallen die

Empfehlungen aus.

Die Wertpapierexperten der Helaba

Trust haben die Aktien von ThyssenKrupp
von „Verkaufen“ auf „Halten“ hoch gestuft.

Zum Kursziel machten die Experten keine

Angaben. Sie begründeten ihre Hochstu-

fung mit den jüngsten Kursverlusten.

Die HVB hat die Aktien von Rhön-Klini-
kum von „buy“ auf „neutral“ herunterge-

stuft. Das Kursziel bleibe bei 55 Euro. Ange-

sichts der rund 30-prozentigen Kursrallye

seit vergangenen Juni habe die Aktie derzeit

kaum noch Luft nach oben, hieß es zur Be-

gründung.

Die Analysten der Investmentbank Cre-

dit Suisse First Boston (CSFB) haben das

Kursziel für den Handelskonzern Metro um

neun Prozent auf 38 Euro angehoben. Die

Einstufung der Aktien mit „neutral“ hätten

die Analysten beibehalten, hieß es.

Die Investmentbank Goldman Sachs

rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einer

überdurchschnittlichen Kursentwicklung

von Software-Aktien und hat deshalb ihre

Bewertung für die Software-Branche ange-

hoben. Hauptgewinner seien Anbieter wie

SAP, Microsoft, Oracle und Mercury Inter-

active, teilte Goldman Sachs in New York

mit. Die Branchenempfehlung laute nun „at-

traktiv“ statt bisher „neutral“.

Die Experten der WestLB haben die Ak-

tien des badischen IT-VermietersGrenkelea-
sing von „outperform“ auf „buy“ heraufge-

stuft. „Grenkeleasing hat seine Wachstums-

strategie in einer cleveren Weise modifiziert

– Erfolge sind bereits sichtbar und die Risi-

ken limitiert“, heißt es. Das Unternehmen

sei in einer guten Position, auch mittelfris-

tig zweistellige Wachstumsraten im Neuge-

schäft verzeichnen. Das Kursziel erhöhten

die WestLB-Analysten von 37 auf 39 Euro.

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für

die Aktien von SAP von 132 auf 140 Euro

hochgesetzt. Die Einstufung bleibe bei

„hold“. Die Aktie habe noch etwas Luft nach

oben, hieß es zur Begründung.

Die Analysten von MM Warburg haben

die Aktien des Solarzellen-Herstellers Solar-
World von „Kaufen“ auf „Halten“ zurück-

gestuft. Als Kursziel nannte MM Warburg

103 Euro. Die Analysten verwiesen auf die

Neuwahl des Bundestags. „Das Gesetz für

den Vorrang erneuerbarer Energien wird un-

serer Ansicht nach nicht zu den Schwer-

punkten einer neuen Regierung gehören“,

teilte MM Warburg mit.

Die WestLB hat ihre Anlageempfehlung

für die Aktien von EM.TV von „neutral“ auf

„outperform“ erhöht. Während der Werbe-

markt weiter schwierig bleibe, sei bei der

Vermarktung von Fifa-Produkten im zwei-

ten Quartal mit einer Verbesserung zu rech-

nen, teilten die Analysten mit. Der Medien-

konzern hatte im ersten Quartal mit höhe-

ren Umsätzen der Flaute am Werbemarkt ge-

trotzt und dabei auch zunehmend von der

Vermarktung der Werberechte für die Fuß-

ball-WM 2006 profitiert. Das Kursziel der

WestLB liegt bei 5,60 Euro. oh
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Durch einen hohen Tilgungsanteil lässt sich

beim Darlehen mit langer Laufzeit einiges

sparen. „Die schnellstmögliche Tilgung ist

immer anstrebenswert“, sagt Josephine

Holzhäuser, Finanzexpertin der Verbrau-

cherzentrale. Manche Anbieter bieten sogar

einen Bonus für Schnelltilger an. „Mindes-

tens 1,5 bis 2 Prozent jährlich sollten getilgt

werden“, rät Holzhäuser.  gms

Wer hat schon Geld zu verschenken
– vor allem an den Staat? Vermögens-

übertragung auf Kinder oder
Enkelkinder kann helfen, Steuern zu
sparen. Doch Experten raten zur
Vorsicht: Zunächst einmal sollten
Freibeträge beachtet werden – und

zum anderen muss man sich
über die juristischen Konsequenzen

im Klaren sein.

Wichtig: vollständige
Übertragung

Die Börse geht zur Tagesordnung über
Empfehlungen der Research-Abteilungen in den Banken nach der NRW-Wahl und vor der Bundestagswahl

An die Kinder oder an den Staat?
Vorsicht bei Vermögensübertragungen: steuerliche und juristische Konsequenzen müssen bedacht werden
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